
 

 

Gemeinde Grasbrunn 

Infos in Leichter Sprache 

 

Personal-Ausweis und Reise-Pass 

 

Personal-Ausweis beantragen 

 

Sie möchten einen Personal-Ausweis beantragen? 

 

Dann müssen Sie selbst zum Bürger-Service-Büro gehen. 

Wir brauchen nämlich Ihre Unterschrift.  

Sie bekommen Ihren neuen Personal-Ausweis 

dann etwa 2 Wochen danach. 

 

 

Was müssen Sie mitbringen?  

 

• Ihren alten Personal-Ausweis oder Ihren Reise-Pass. 

• Das Geld für die Bearbeitungs-Gebühr. 

Es sind etwa 20-30 Euro. Das kommt darauf an, wie alt Sie sind. 

Die genauen Kosten stehen weiter unten. 

• Ein neues Foto von Ihnen. 

Das Foto muss biometrisch sein. 

Das heißt:  

Das Foto muss nach bestimmten Regeln gemacht sein.  

Sie können das Foto bei einem Fotografen machen lassen. 

 

  



Haben Sie seit dem 1. Juni 2013 

keinen Personal-Ausweis in der Gemeinde Grasbrunn beantragt? 

Und auch keinen Reise-Pass? 

Dann müssen Sie auch Ihre Geburts-Urkunde mitbringen. 

Oder Sie bringen Ihre Heirats-Urkunde mit. 

 

 

Was kostet der Personal-Ausweis? 

Sie müssen eine Bearbeitungs-Gebühr bezahlen. 

 

► Sind Sie jünger als 24 Jahre? 

Dann müssen Sie 22,80 Euro bezahlen.  

 

► Sind Sie älter als 24 Jahre? 

Dann müssen Sie 37 Euro bezahlen. 

 

 

 

 

Personal-Ausweis für Minder-Jährige 

Minder-Jährige heißt: Personen unter 18 Jahre. 

Bei Minder-Jährigen gibt es diese Regeln:  

 

 

► Personen ab 16 Jahren dürfen ihren Personal-Ausweis selbst beantragen. 

 

 

► Bei Personen unter 16 Jahren müssen die Eltern 

den Personal-Ausweis beantragen. 

Dann müssen die Eltern mit ihrem Kind gemeinsam 

zum Bürger-Service-Büro kommen.  



Kann ein Eltern-Teil allein zum Bürger-Service-Büro kommen? 

 

► Ja. Aber nur, wenn: 

• man den Ausweis oder Pass von dem anderen Eltern-Teil mitbringt 

• und wenn der andere Eltern-Teil zustimmt, dass das Kind 

einen Personal-Ausweis bekommen soll. 

Dazu muss der andere Eltern-Teil ein Papier unterschreiben.  

Es heißt: Zustimmungs-Erklärung. 

Diese Erklärung bekommen Sie im Bürger-Service-Büro. 

Sie müssen diese unterschriebene Erklärung auch mitbringen. 

Achtung: Die Zustimmungs-Erklärung ist nicht in Leichter Sprache. 

 

 

► Oder:  

Sie haben alleine das Sorge-Recht für Ihr Kind? 

Dann dürfen Sie auch alleine den Personal-Ausweis für Ihr Kind beantragen. 

 

 

 

 

 

  



Vorläufiger Personal-Ausweis 

Vorläufig bedeutet hier: Der Ausweis ist nur 3 Monate gültig. 

 

Den neuen Personal-Ausweis bekommen Sie 

etwa nach 2 Wochen, nach der Beantragung. 

 

Sie brauchen sofort einen Personal-Ausweis?  

Dann können Sie einen vorläufigen Personal-Ausweis beantragen. 

Bei uns im Bürger-Service-Büro. 

Den vorläufigen Personal-Ausweis bekommen Sie sofort. 

Er ist 3 Monate gültig. 

Sie müssen 10 Euro dafür bezahlen.  

Sie müssen aber für später 

auch noch einen richtigen Personal-Ausweis beantragen. 

 

 

 

 

Reise-Pass beantragen 

Was müssen Sie mitbringen? 

 

• Ihren Personal-Ausweis oder Ihren alten Reise-Pass. 

• Das Geld für die Bearbeitungs-Gebühr. 

Es sind etwa 40-60 Euro. Das kommt darauf an, wie alt Sie sind. 

Die genauen Kosten stehen weiter unten. 

• Ein neues Foto von Ihnen. 

Das Foto muss biometrisch sein. 

Das heißt:  

Das Foto muss nach bestimmten Regeln gemacht sein.  

Sie können das Foto bei einem Fotografen machen lassen.  

 

VORÄUFIG 



Haben Sie seit dem 1. Juni 2013 

keinen Personal-Ausweis in der Gemeinde Grasbrunn beantragt? 

Und auch keinen Reise-Pass? 

Dann müssen Sie auch Ihre Geburts-Urkunde mitbringen.  

Oder Sie bringen Ihre Heirats-Urkunde mit. 

 

 

Was kostet der Reise-Pass? 

Sie müssen eine Bearbeitungs-Gebühr bezahlen. 

 

► Sind Sie jünger als 24 Jahre? 

Dann müssen Sie 37,50 Euro bezahlen.  

 

►Sie sind älter als 24 Jahre? 

Dann müssen Sie 60 Euro bezahlen. 

 

 

 

Brauchen Sie Ihren Reise-Pass schneller? 

Dann können Sie eine Express-Lieferung beantragen. 

Sie müssen das bis 11 Uhr morgens beantragen. 

Dann können Sie Ihren Reise-Pass nach 3 Arbeits-Tagen 

im Bürger-Service-Büro abholen. 

 

Sie beantragen die Express-Lieferung nach 11 Uhr morgens? 

Dann kommt Ihr Reise-Pass vielleicht nach 4 Arbeits-Tagen. 

 

Sie müssen für die Express-Lieferung 32 Euro bezahlen.  

Die 32 Euro müssen Sie zusätzlich zu der 

normalen Bearbeitungs-Gebühr bezahlen.  

 



Sie brauchen sofort einen neuen Reise-Pass?  

Dann müssen Sie einen vorläufigen Reise-Pass beantragen.  

Bei uns im Bürger-Service-Büro. 

 

Vorläufiger Reise-Pass 

Vorläufig bedeutet hier: Der Pass ist 12 Monate gültig. 

 

Den vorläufigen Reise-Pass bekommen Sie sofort. 

Er ist 12 Monate gültig. 

Sie müssen 26 Euro dafür bezahlen. 

 

Sie müssen aber für später 

auch noch einen richtigen Reise-Pass beantragen. 

 

Die 26 Euro müssen Sie zusätzlich zu der normalen Bearbeitungs-Gebühr 

bezahlen. ? Ich denke, das ist falsch, das gilt doch nicht für den Vorläufigen? 

 

 

 

 

Reise-Pass für Minder-Jährige 

Minder-Jährige heißt: Personen unter 18 Jahre.  

Bei Minder-Jährigen gibt es diese Regeln: 

 

Die Eltern müssen den Reise-Pass für ihr Kind beantragen. 

Dann müssen die Eltern mit ihrem Kind gemeinsam 

zum Bürger-Service-Büro kommen.  

 

 

 

 

VORLÄUFIG 



Kann ein Eltern-Teil allein zum Bürger-Service-Büro kommen? 

 

► Ja. Aber nur, wenn: 

• man den Ausweis oder Pass von dem anderen Eltern-Teil mitbringt. 

• Und wenn der andere Eltern-Teil zustimmt, dass das Kind 

einen Reise-Pass bekommen soll.  

Dazu muss der andere Eltern-Teil ein Papier unterschreiben. 

Es heißt: Zustimmungs-Erklärung. 

Diese Erklärung bekommen Sie im Bürger-Service-Büro.  

Sie müssen diese unterschriebene Erklärung auch mitbringen. 

Achtung: Die Zustimmungs-Erklärung ist nicht in Leichter Sprache. 

 

 

► Oder:  

Sie haben alleine das Sorge-Recht für Ihr Kind? 

Dann dürfen Sie auch alleine den Reise-Pass für Ihr Kind beantragen. 

 

 

 

 

Was müssen Sie mitbringen? 

 

• Ihren Personal-Ausweis oder Ihren Reise-Pass. 

• Den alten Reise-Pass von Ihrem Kind. 

• Das Geld für die Bearbeitungs-Gebühr. 

Es sind 13 Euro.  

• Ein neues Foto von Ihrem Kind. 

Das Foto muss biometrisch sein. 

Das heißt:  

Das Foto muss nach bestimmten Regeln gemacht sein.  

Sie können das Foto bei einem Fotografen machen lassen.  



• Geburts-Urkunde des Kindes 

• Zustimmungs-Erklärung des Eltern-Teils, das  

nicht selbst zum Bürger-Service-Büro mitkommen kann 

Oder: Sie haben alleine das Sorge-Recht für Ihr Kind?  

Dann dürfen Sie auch alleine den Reise-Pass für Ihr Kind beantragen. 

 

 

Änderungen im Reise-Pass 

 

Sie sind umgezogen? 

Dann können Sie Ihren neuen Wohn-Ort in Ihren Reise-Pass eintragen lassen. 

Bei uns im Bürger-Service-Büro. 

Sie haben Ihren Namen geändert? 

Dann müssen Sie einen neuen Reise-Pass beantragen.  

 

 

 

 

Sie haben ein Ausweis-Dokument verloren? 

Oder es ist gestohlen worden? 

 

Das sind Ausweis-Dokumente:  

• Personal-Ausweis 

• Reise-Pass 

• Kinder-Reise-Pass 

 

Melden Sie sich bitte sofort bei der Polizei. 

Oder beim Bürger-Service-Büro. 

Das Bürger-Service-Büro informiert dann auch die Polizei.  

Dass Sie Ihr Ausweis-Dokument verloren haben. 

Beim Bürger-Service-Büro können Sie ein neues Ausweis-Dokument beantragen. 



 

Sie haben Ihren Personal-Ausweis verloren? 

Oder er ist gestohlen worden? 

Und Sie haben die Online-Ausweis-Funktion eingeschaltet? 

Das heißt: 

Sie haben bei der Beantragung von Ihrem  

Personal-Ausweis bestätigt:  

Sie möchten sich im Internet 

mit Ihrem Personal-Ausweis ausweisen. 

Zum Beispiel wenn Sie im Internet ein Geld-Konto eröffnen wollen. 

 

Dann müssen Sie die Online-Ausweis-Funktion sofort sperren lassen. 

Sperren lassen heißt: 

Niemand kann die Online-Ausweis-Funktion 

von Ihrem Personal-Ausweis mehr nutzen. 

 

Dazu rufen Sie den Sperr-Notruf an: 

Telefon-Nummer: 116 116.  

Der Anruf ist kostenlos. 

 

Für den Sperr-Notruf brauchen Sie das Sperr-Kennwort 

von Ihrem Personal-Ausweis. 

Das Kenn-Wort haben Sie in einem Brief  

von der Bundes-Druckerei bekommen.  

Nachdem Sie das mit Ihrem Personal-Ausweis beantragt hatten. 

 

Sie können die Online-Ausweis-Funktion auch  

im Bürger-Service-Büro sperren lassen. 

Dann müssen Sie selbst zu uns kommen. 
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